
ſündigt ö nicht Wenn CT aber ernſten Grund 3u zweifeln hat, hat
0 die Pflicht ſich zu erkundigen, und die Zeitungen dies berichten,
0 iſt das doch ein Grund, mindeſtens zu zweifeln, die Ei
kundigung iſt aber für den Geiſtlichen ſehr l und auch für den
katholiſchen Laien, ſei S durch den Beichtvater oder den Seelſorger
oder einen ſonſt befreundeten Geiſtlichen nicht er Nan hat
auch gemeint, ſchließlich obmme doch alles auf das Gewiſſen an,
weil die kirchliche Behörde, welche die Vollmacht gebe, chlechte
Bücher 3u leſen, ſchließlich Aus äußeren Gründen urteile, den
Seelenzuſtand des Betreffenden nicht beurteilen könne. Gewiß iſt
jeder zuletzt auf ſein eigenes Gewiſſen angewieſen und auch die
erlangte Erlaubnis berechtigt niemand, Bücher zu leſen, venn
ELr für Glaube oder Sittlichkeit Schaden befürchtet. n ſpPbpenn Iu
einem dringenden die Erlaubnis ni eingeholt werden kann,
enügt der Gewiſſensausſpruch für die präſumierte Erlaubnis Aber
doch iſt 7 die erſte Pflicht ſich mit dem Gebote abzufinden, und
der ſittliche Ernſt, der ſich darin offenbart, daß man ſich dem Ge⸗
bote unterwirft, beſagt auch einen größeren Ernſt bei der Lektüre,
welcher der Gefahr mehr vorbeugt.

Wür burg rof Dr. Goepfert.
III (Reſtitutionspflicht von eite ein ſt

boten.) Delphina klagt ſich n einer Beichte an, daß ſie ich oft
als Unredlichkeiten habe zuſchulden kommen aſſen Als ſie nämlich
noch bei einer Herrſchaft als Köchin bedienſtet war, habe ſie von dieſer
den Auftrag erhalten, gewiſſe Einkäufe In einer beſtimmten Viktualien—
handlung zu machen. Oite habe die getan, jedoch einen gewiſſen
Gegenſtand habe ſie Ohne Vorwiſſen ihrer errſcha ſtet

8 In einer
anderen Warenhandlung gekauft, weil ſie erfahren habe, daß nan

denſelben dort etwas illiger bekomme. O habe ſie C jede Woche
gehalten und ſich das, was ſie die Ware billiger erſtanden ,
jedesmal zurückbehalten. Site habe ſich nämlich gedacht, der Herrſchaft
werde S doch ziemlich gleichgültig ſein, 0b ſie dieſen Gegenſtand hier
oder dort einkaufe und venn ſie ſich bei dieſer Gelegenheit ein bißchen
etwas „herausſchlage“, ˙ werde nan ihr —*  — gewiß ſchenken, a S
10 doch eine Kleinigkeit und kaum der ede wert ſei 0  em
aber dieſe Kleinigkeiten im Laufe der Zeit 3U einer bedeutenden Summe
angewachſen waren, wären doch ernſtliche Bedenken über die Erlaubtheit
ihrer Handlungsweiſe In ihr aufgeſtiegen, und ob ſie nicht doch die
Pflicht habe, dieſe Summe zurückzuerſtatten.

Auch habe die Dienſtherrſchaft ihr, als ſie heiratete, noch ein
Geſchenk von 50 Kronen verabreicht, weil ſie ets 0 „treu und red
lich“ gedient habe Sie habe ES zwar angenommen, zweifle aber nach
dem Geſagten ehr, ob ſie * mit gutem Gewiſſen auch behalten dürfe
Wie wird der Beichtvater zu entſcheiden haben?

Wenn Delphina glaubte, da bei ihren Einkäufen Erſparte
für ſich behalten 3u dürfen, 0 ſtehen dieſer ihrer nit die Moral⸗
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prinzipien entgegen: „Nemo aliena ditéscere debet“ und:
Gui pareit rei, parcit domin0o. Was alſo Delphina bei erwähnterGelegenheit rſpart hat, das gehörte rechtmäßig ihrer errſchaft, nichtaber ihr, und iſt darum ihre Handlungsweiſe nach den Grundſätzende furtis minutis 3u beurteilen. Hatte ſie gleich m Anfange die
Intention, DEI Urta minuta péerveniendi 20 materiam Sravem.0 iſt ſie ſicher 8Sub gravi zur Reſtitution gehalten, ausgenommen,
venn nan nit moraliſcher Gewißheit annehmen könnte, die Dienſt

2herrſchaft

U wolle eine Reſtitution nicht ſtrenge fordern, vas ſich aber
hier mit gutem Grunde wo nicht annehmen läßt 8 Verhalten der
Delphina gegenüber threr Herrſchaft jedenfalls ein unaufrichtigesund betrügeriſches. Ohne dieſer etwas 3u ſagen, kaufte ſie entgegenderen Auftrag auch In einer anderen Warenhandlung ein und behielt
das hierbei Erſparte eigenmächtig für ſich Würde dieſe unredlicheHandlungsweiſe uur hie und da einmal vorgekommen ſein, E würde
nan annehmen können und dürfen, die Herrſchaft wäre darüber wenigerungehalten IC

geweſen, jedenfalls ni In dem Grade, daß daraus eine
Reſtitutionspflicht erwachſen würde. Nachdem aber Delphina ihre Be
trügereien, venn auch In kleinem Maßſtabe, fortgeſetzt verübt
hat, ſich überdies einer Unaufrichtigkeit gegen ihre Dienſtherrſchaft, Vie
bemerkt, ſchuldig gemacht hat, o würde dieſe über die Handlungsweiſeihres Dienſtmädchens, falls ihr jene bekannt geworden wäre, jedenfallsſehr ungehalten geweſen ſein nd die Rückerſtattung 68  8 unterſchlagenenGeldes, da bereits 3u einer bedeutenden Summe, alſo er zu einer
materia gravis. angewachſen . ſchwerlich ge  en haben.Ander natürlich würde ſich die Sache verhalten, wenn Del—
phina nicht gleich von Anfang An die Intention hatte, durch ihrekleinen Betrügereien 3u einer materia gravis 3u gelangen, das jedes⸗mal zurückbehaltene Ge  — ganz wenig war und zwiſchen den
einzelnen betrügeriſchen Handlungen doch wenigſtens ein intervallum
unius hebdomadae. wie dies in unſerem Kaſus zutrifft, elegen(Ctr NOIdin „Summa 60 mor.“ 60 „De praeceptis“ 412)6 —— dieſem Falle ülden nämlich die einzelnen Handlungen kein
morale mehr, infolgedeſſen auch die 168 Gtenta nicht 3u einer Ma-—
teria gravis anwachſen, und ſomit eine Reſtitution nicht urgiertwerden kann, wenigſtens nicht Sub gravi.

II W  de verhält S ſich Nnun aber mit dem Hochzeitsgeſchenke50— Kronen, das Delphina von ihrer Herrſchaft für ihren „treuen
und redlichen“ Dienſt erhalten hat?

Wollte die Dienſtherrſchaft unter dem Ausdruck „treuen und
redlichen“ Dienſt nur das belohnen, daß  5, Vie ſie glaubte, Delphinaſich während ihres Dienſtes ihr gegenüber nie eines Diebſtahles, Be
truges oder einer ſonſtigen bedeutenderen Unredlichkeit chuldig gemachthat, dann onnte Delphina freilich nicht mit gutem ewiſſen das
Geſchenk annehmen, weil eben bei ihr die Bedingung fehlte erent—
wegen ihr da Geſchenk gemacht wurde. Ollte aber die Dienſtherr⸗
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ſchaft, wie biu annehmen dürfen, inter obigem Ausdruck auch das
wohlanſtändige, ſittliche Verhalten ihres Dienſtmädchens, ſeinen Eifer
in Erfüllung der obgelegenen Pflichten U. belohnen, dann konnte
dieſes, falls —

2⁰ mn dieſer Beziehung bei ihm nicht fehlte, wenigſtens
zum Teile mit gutem Gewiſſen das Geſchenk annehmen. Ferner iſt

auch ſehr ungewiß, ob wo die Herrſchaft, nachdem ſie das
Geſchen doch ſchon einmal gegeben, dasſelbe von Delphina wiederum
annehmen würde, Im Falle CS dieſe Aus Gewiſſensbedenken

E zurück⸗
geben würde. Vielleicht gibt ſie ſich ſchon zufrieden mit der Reſti

2

2
tution, die Delphina eiſten wird, ſie 3u einer ſolchen überhaupt
verpflichtet werden kann.

Ein anderer Umſtand endlich, der zugunſten der Delphina ſpricht,
Are der, daß ſie vielleicht wenig vermöglich iſt und nan darum
mit vieler Wahrſcheinlichkeit annehmen kann, daß deswegen die Herr

das Geſchenk weniger ſtreng zurückfordern werde, auch für den
Fall, daß die Beſchenkte desſelben nicht würdig waäre.

Delphina beſitzt alſo nach dem hier Geſagten ein Geſchenk, das
ihr zwar ganz freiwillig gegeben wurde, von dem 5 aber doch wieder
nicht ganz gewiß ſt, ob ſie (5 auch mit Utem Gewiſſen behalten
darf Alſo zurückgeben oder nicht? glaube, dieſe Frage läßt ſich

beſten entſcheiden nach einer analogen, welche von den Moraliſten
behandelt wird, nämlich, ob jemand, der ſich ſtellt, ohne 3
ſein, über die von ihm erbettelten Almoſen das Eigentumsrecht erlangt
und ſomit dieſelben behalten darf Die sententia (Communior deant⸗
bortet dieſe Frage verneinend, weil das Almoſen ſeiner Natur nach
Iun der Abſicht und Iu dem Zwecke gegeben werde, der Not eines
Dürftigen abzuhelfen; dieſe Abſicht önne aber nicht Angenommen
werden, wO keine V  (ot und Dürftigkeit ſich vorfinde. Die Verteidiger
dieſer Anſicht fordern darum, daß das Erbetene entweder dem Herrn
zurückgegeben oder Uunter wirklich Arme verteilt werde, indem dadurch
N auch der urſprünglichen Abſicht des Spenders entſprochen würde.

Andere Theologen dagegen lehren, daß der ſcheinbar Arme auf
U  —8 ihm erbettelte Almoſen das Eigentumsrecht erlange und
ſomit nicht verpflichtet ſei, dasſelbe zurückzuerſtatten. Lessius
19 2 de just. dub 17 1 132) 16 begründen dieſe Anſicht
damit, daß angenommen werden dürfe, der Spender habe bei ſeiner
abe Primario 61 principaliter die Abſicht gehabt, ern Werk der
Gottes— und Nächſtenliebe 3u üben, während die Unterſtützung
Armen u ſekundärer Weiſe beabſichtigt wurde.

Elbel e0 66C 2 COnf. 9 —  42 hält beide Meinungen
für probabel und macht noch die praktiſche Bemerkung, daß eS der
Klugheit entſpreche, die zur Reſtitution verpflichtende Anſicht nicht 3u
urgieren, weil on Aus einer mijustitia 1011 0omnino Certa leicht eine
mjustitia formalis entſtehen önnte

Dieſe Entſcheidung kann, Die geſagt, Propter analoglam auch
auf unſeren Fall angewendet werden und dies 0 mehr, al  U S
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ſich hier nicht eine erbettelte Gabe, ſondern ein Geſchenk
handelt, das die Inhaberin desſelben ganz ohne ihr Zutun erhalten
hat Delphina alſo ihr Hochzeitsgeſchenk behalten. H

IVé ur Leichenverbrennung in Oeſterrei Faſt
drei Jahre ſind verfloſſen, ſeitdem ich die Abhandlung Sarg oder
Urne? un Unſere Quartalſchrift ſchrie Vgl 1906 II  3  S 320—330
und II 501—517.) ch kann mit Freude konſtatieren, daß
dieſer Arbeit große Anerkennung geſpendet worden iſt und berufe
mich Afur auf die Tatſache, daß, abgeſehen von Privatbriefen Nn
mich, auch theologiſche Blätter inſonderheit darauf aufmerkſam gemacht
haben, un ſpeziell ehrender Weiſe der Literariſche Handweiſer,
und daß man die Arbeit Unter die Literatur über dieſe achfrage
eingereiht hat, wie das neue Kirchenrecht des Grazer Gelehrten
Haring beweiſt. habe dieſer modernen Frage for  ähren meine
Aufmerkſamkeit zugewendet. Für heute mo ich Bericht erſtatten
über die Fortſchritte der Leichenverbrennung in Oeſterreich.

X Mitglieder.
In Oeſterreich beſteht ern eu  er Verein, der für die Idee

eintritt und un jeder Weiſe Afur Propaganda ma und agitiert.
Er Uhr den Namen „Verein der Freunde der Feuerbeſtattung
Die Flamme'“ und hat ſeinen Sitz In Wien (VII/1, Siebenſtern⸗
gaſſe 16a) Demſelben ſind angeſchloſſen die Zweigvereine Boden—
bach, Gablonz d N., Graz, Linz, Reichenberg, Salzburg,
Teplitz-Schönau und der Arbeiter-Zweigverein Wien.

Seit NM  (Q 1904 iſt Bodenbach und Schönau  2  2  eplitz  (DT  .
azu gekommen. An Mitgliedern beträgt der Zuwachs ſeit 1904 nicht
weniger als 57 Die Mitglieder, reſpektive deren 0  uwachs verteilen
ſich auf folgende Weiſe

904
125 —47Gablonz Bodenbach

Reichenberg 33 Gablonz 138
2  8 Graz 185

Linz d 15 Linz 60
Salzburg 11 Reichenberg 14˙1
Arbeiter-Zweigverein Salzburg 52

Wien 5  EL 89Teplitz⸗Schönau
Zentralverein 9⁴4 Arbeiter-Zweigvere
Im n aut V  hre Wien in 35

berie 279 Summe der Zweigvereine ——9 8
Summe Zentralvereines .ũI 110

Geſamtſumme 1857
) Vgl. die Einladung XI der Sonntag den Mai 1908, Uhr vor

mittags, uim großen Sitzungsſaale der niederöſterreichiſchen Handels— und Ge
werbekammer Stubenring ſtattfindenden XXIII ordentlichen General—
verſammlung H


